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VERLUST DER PARTEI- UND PROZESSFÄHIGKEIT EINER IN DEUTSCHLAND VERK-
LAGTEN LIMITED

DER BGH HAT MIT BESCHLUSS VOM 19.01.2017 – VII ZR 112/14 EINE IM INLAND VERKLAGTE LIMITED, DIE WÄHREND DES
LAUFENDEN ZIVILVERFAHRENS IN IHREM GRÜNDUNGSSTAAT ENGLAND AUS DEM GESELLSCHAFTSREGISTER GELÖSCHT
WURDE, FÜR PARTEI- UND PROZESSUNFÄHIG ERKLÄRT. DER BESCHLUSS GIBT AUCH ANLASS SICH MIT DEM SCHICKSAL
DER GESELLSCHAFTSFORM DER LIMITED UND MÖGLICHEN GESELLSCHAFTS- SOWIE STEUERRECHTLICHE KONSEQUENZEN
NACH DEM EU-AUSTRITT GROSSBRITANNIENS AUSEINANDERZUSETZEN. (mehr …)
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